
 

santésuisse | bildung@santesuisse.ch | formation@santesuisse.ch | santesuisse.ch 1 / 9 

Berufsprüfung Fachperson Krankenversicherung 
Prüfungsteil 1, Position 1.2 Mini Cases A7  
Lösungen 
 
 
 
 
0-Serie 
Die folgende Handlungskompetenz wird geprüft:  
 
HKB-A7: Kundinnen und Kunden und interessierte Personen über die Besonderheiten von So-
zialversicherungen aufklären. 
 
 
Dauer:  45 Minuten 
 
Hilfsmittel: keines 
 
Beilagen:  keine 
 
Bewertung 
 
 Max. Punkte Erreichte Punkte Note 
Note der Prüfung 23.5   

 
 
 
Bemerkungen:  
Antworten, welche nur auf eine gesetzliche Bestimmung (Artikel) hinweisen, genügen nicht, 
ausser, es wird ausdrücklich verlangt.  
 
Werden Gesetzesartikel gefragt, so sind der Artikel, der Absatz und allenfalls weitere präzi-
sierende Teile anzugeben (Ziffern, Buchstaben etc.).  
 
Für die Prüfung ist Kugelschreiber oder Tinte (nicht radierbar) mit blauer oder schwarzer Farbe 
zu verwenden. 
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Frage 1 (7.5 Punkte) Geschätzte Zeit: 10 Minuten 
 
Ihr Lehrling hat kürzlich die Fernsehsendung «10 vor 10» gesehen und dort etwas von einem 3-
Säulenkonzept gehört. Er möchte von Ihnen wissen, was das genau bedeutet. 
 
Erklären Sie ihm dieses Konzept anhand der nachstehenden Begriffe: 
 
• Gesamtziel (Sinn und Zweck) 
• Ziele der 1. und der 2. Säule 
• Obligatorisch versicherter Personenkreis 
• Gesetzliche Grundlagen (Aufteilung in Säule 1 und 2) 
 
 
Antwort 
 
Gesamtziel (Sinn und Zweck) 
• Absicherung der wirtschaftlichen (0.5) Folgen der Risiken Alter (0.5) Tod (0.5) und Invalidi-

tät (0.5). 
 
Ziel der 1. Säule 
• Existenzsicherung (0.5) 
 
Ziel der 2. Säule 

Zusammen mit der 1. Säule (0.5) Sicherung der gewohnten Lebenshaltung (0.5)  
 
Obligatorisch versicherter Personenkreis 1. Säule 
• Wohnsitz (0.5) oder Erwerbstätigkeit in der Schweiz (0.5) 
 
Obligatorisch versicherter Personenkreis 2. Säule 
• Arbeitnehmer-/Innen (0.5) 
 
Gesetzliche Grundlagen 1. Säule 
AHV (0.5) / IV (0.5) / EL (0.5) 
 
1 Punkt nur bei Nennung aller 3 Gesetze, ansonsten 0 Punkte 
 
Gesetzliche Grundlagen 2. Säule 
• BVG (0.5) 
• UVG (0.5) 
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Frage 2 (1 Punkte) Geschätzte Zeit: 5 Minuten 
 
Als Mitarbeiter:in im Bereich Taggeld einer grossen Krankenversicherung stellen sich auch Fra-
gen zu Sozialversicherungen. 
 
 
In diesem Zusammenhang erkundigt sich eine versicherte Person wie die AHV finanziert ist. 
Nennen und erklären Sie ihm das Verfahrensprinzip. 
 
Antwort 
 
Umlageverfahren (0.5) 
Laufende Ausgaben mit den laufenden Einnahmen finanziert. (0.5) 
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Frage 3 (5 Punkte) Geschätzte Zeit: 5 Minuten 
 
 
Wie die AHV finanziert wird, haben Sie bereits beantwortet. Nun stellt sich noch die Frage, wel-
che Leistungen die AHV erbringt. Machen Sie dazu in folgender Tabelle das Kreuz am richtigen 
Ort. 
 

 
Leistung der AHV 

 

 
Ja 

 
Nein 

 
Hilfslosenentschädigung 
 

 
X 

 

 
Eingliederungsmassnahmen 
 

  
X 

 
Berufliche Massnahmen 
 

  
X 

 
Altersrenten 
 

 
X 

 

 
Taggeldleistungen 
 

  
X 

 
Ehepaarrenten 
 

 
X 

 

 
Hilfsmittel 
 

 
X 

 

 
Frühintervention 
 

  
X 

 
Assistenzbeitrag 
 

  
X 

 
Witwen- und Witwerrente 
 

 
X 

 

 
Pro richtige Aussage 0.5 Punkte 
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Frage 4 (2 Punkte) Geschätzte Zeit: 5 Minuten 
 
Eine versicherte Person wird infolge einer Schwersterkrankung arbeitsunfähig. Dass diese Per-
son die Arbeit in absehbarer Zeit wieder aufnehmen kann, wird ausgeschlossen. In diesem Zu-
sammenhang wird eine IV-Anmeldung gemacht.  
 
Welche möglichen Massnahmen, Leistungen oder sonstige Hilfestellungen könnte die IV gleich 
nach einer fristgerechten Anmeldung gewähren? Zählen Sie zwei Massnahmen und/oder Leis-
tungen auf. Erklären Sie zudem mit einem Beispiel wie diese Hilfestellungen aussehen könn-
ten. 
 
Anwort 
 
Eingliederungsmassnahmen (Sie verbessern oder erhalten die Erwerbstätigkeit dauernd und 
wesentlich): 
• Medizinische Massnahmen (z.B. spezifische medizinische Behandlung, welche auf die be-

rufliche Eingliederung gerichtet und geeignet sind.) 
• Integrationsmassnahmen (z.B. ein Aufbautraining) 
• Berufliche Massnahmen (z.B. eine Umschulung) 
• Hilfsmittel (z.B. ein Rollstuhl, welcher zur Fortbewegung genutzt wird) 
• Taggelder und/oder Reisekostenvergütung als zusätzliche Leistungen (z.B. während einer 

Umschulung) 
 
0.5 Punkte pro Massnahme oder Leistung. 0.5 Punkte pro Beispiel. Maximal 2 Punkte möglich.  
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Frage 5 (2 Punkte) Geschätzte Zeit: 5 Minuten 
 
 
Sie haben eine Anfrage zur Leistungsübernahme von Geburtsgebrechen. Erklären Sie in zwei 
bis drei Sätzen, in welchen Fällen die IV für die Behandlungen (medizinische Massnahmen) 
aufkommt.  
 
Antwort 
 
Minderjährige Versicherte haben Anspruch auf die zur Behandlung von Geburtsgebrechen not-
wendigen Massnahmen ohne Rücksicht auf die künftige Erwerbsfähigkeit. (1) 
Die Behandlung wird bis zum vollendeten 20. Altersjahr übernommen. (1) 
Ab dem 20. Altersjahr kommt die Krankenversicherung zum Zuge (1) 
(Franchise und Selbstbehalt). 
 
Maximal 2 Punkte möglich. 
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Frage 6 (3 Punkte) Geschätzte Zeit: 5 Minuten 
 
Eine versicherte Person erkundigt sich bei Ihnen nach den Risiken (Versicherungsschutz), wel-
che die obligatorische Unfallversicherung nach UVG deckt. Machen Sie zu jedem Versiche-
rungsschutz ein kurzes Beispiel. 
 
Antwort 
 
 
• Berufsunfall (z.B. Bei einer Arbeitstätigkeit von der Leiter gestürzt und sich dabei den Arm 

gebrochen.) 
• Nichtberufsunfall (z.B. Im Skiurlaub gestürzt und sich dabei das Bein gebrochen.) 
• Berufskrankheit (z.B. Ein/e Bäcker:in welche/r eine Mehlallergie hat) 
 
0.5 Punkte pro Massnahme oder Leistung. 0.5 Punkte pro Beispiel. Maximal 3 Punkte möglich. 
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Frage 7 (2 Punkte) Geschätzte Zeit: 5 Minuten 
 
Welche Personen sind nicht obligatorisch über die Unfallversicherung nach UVG versichert? 
Geben Sie zwei mögliche Personengruppen an.  
 
Antwort 
 
Selbständigerwerbende (1) 
Nicht versichert sind nichterwerbstätige Personen (1) wie z.B. 
Hausfrauen (0.5) 
Kinder (0.5) 
Studierende (0.5) 
Rentner:innen (0.5) 
 
Maximal 2 Punkte möglich. 
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Frage 8 (1 Punkte) Geschätzte Zeit: 5 Minuten 
 
Eine versicherte Person erkundigt sich bei Ihnen, welche Leistungen die Arbeitslosenversiche-
rung kennt. Listen Sie drei Leistungen auf 
 
Antwort 
 
Arbeitslosenentschädigung (0.5) 
Kursarbeitsentschädigung (0.5) 
Schlechtwetterentschädigung (0.5) 
Insolvenzentschädigung (0.5) 
(Arbeitsmarktliche Massnahmen) (0.5) 
 
Maximal 1 Punkte möglich. 
 
 
 
  


